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Der Verband der stadtzürcherischen evangelisch-reformierten Kirchgemeinden hat als Versiche- 

rungsnehmer einen Rahmenvertrag für alle angeschlossenen Kirchgemeinden für die Bauwesen- 

und Bauherrenhaftpflichtversicherung abgeschlossen. 
 

 

Bauwesenversicherung (Versicherer: HDI Gerling) 

Automatisch versichert sind: 

Alle Hochbauten (Neubauten und Umbauten, Unterhaltsarbeiten an bestehenden Gebäuden), 

bis zu einer Bausumme von Fr. 4'000'000. Eine Einzelanmeldung muss erfolgen bei: 

 
- Bausummen über Fr. 4 Mio. 
- Unterfangungen, 
- Geländeneigung über 25 %, 
- mehr als 2 Untergeschosse am tiefsten Geländeeinschnitt, 
- Ramm- oder Vibrationsarbeiten 

 
Der Selbstbehalt je Schadenfall beträgt Fr. 5'000.00 

 

 
Versichertes Interesse: 

Versichert ist das Interesse des Unterhaltspersonals der Kirchgemeinden, der Bauherren und der 

Geologen, Bauleiter und Architekten als Planer und Berechner, der Ingenieure als Planer und 

Berechner mit bestehender Berufshaftpflicht-Versicherung inkl. Bautenschadendeckung sowie aller 

am Werk beteiligten Unternehmer, Subunternehmer und Unterakkordanten, soweit die Leistungen 

und Lieferungen in der Versicherungssumme enthalten sind. 
 

 
Zusatzversicherung auf Erstes Risiko von Fr. 1'000'000.00 (Pauschalversicherung): 

Versichert sind Aufräumkosten, Gerüst-, Spriess- und Schalungsmaterial, Baugrund und 

Bodenmassen, Schäden an bestehende Bauten und Fahrhabe. 
 

 
Bauherrenhaftpflichtversicherung (Versicherer: HDI Gerling) 

 

Bauvorhaben bis zu einer Bausumme von Fr. 4‘000‘000.00 

 
Diese Bauvorhaben sind ohne Anmeldung über die Betriebshaftpflichtversicherung versichert und 
der Selbstbehalt je Schadenfall oder versicherte Schadenverhütungskosten beträgt Fr. 5'000.00. 

 
Bauvorhaben mit Bausummen über Fr. 4'000'000.00 je Projekt 

 
Diese Bauvorhaben müssen vor Baubeginn durch Einzelanmeldungen versichert werden. 
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Bauvorhaben  bis  zu  einer  Gesamtbausumme von  Fr.  500'000.00  sind  ohne  Anmeldung  via 
Betriebshaftpflichtpolice (AXA-Winterthur) mit einem Selbstbehalt von Fr. 2‘000.00 versichert. 

 

 
Ihre Ansprechperson für Detailfragen bei Bauvorhaben 

 

UBV Lanz AG, Alte Landstr. 128, 8702 Zollikon 

Claudio Hitz 

Tel. 044 396 85 14 

Fax 044 396 85 99 

Email: c.hitz@ubv.ch 
 

 
Zürich, 01.01.2011 
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